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 Leitfaden für Vorsitzende und DirektorInnen
überarbeitet im Oktober 2007 

Quent - Gruppe:  LSI HR Mag. A. Ronniger, FI I. Novakovics, 

Mag. M. Loibl, Dir. Mag. N. Köstlbauer, Dir. Mag. J. Kürner,  

Dir. Mag. S. Zöchling

Rechtliche Grundlagen:  RS 64/99, SchUG §34 - 41, LBVO, SchOG, 

PrüfungsVO BMHS i.d.g.F,  RS 6/2006

Zielsetzung: formale Standards als Informationsgrundlage für die Vorsitzenden.

Bestellung des/der Vorsitzenden: „ExpertInnen der entsprechenden Schulart“, Ministerialbeamte und -beamtinnen des HUM-Schulwesens, FachinspektorInnen mit ausbildungsrelevanten Kompetenzen, JuristInnen, die durch die Geschäftsverteilung des LSR mit den Agenden des HUM – Schulwesens betraut sind, SchulleiterInnen, Fachvorstände und Fachvorständinnen ausschließlich für mittlere Schulen. § 35(1), § 37(7). Die Bekanntgabe des Namens des Vorsitzenden/der Vorsitzenden darf durch den Direktor/die Direktorin erst nach der Anmeldung der KandidatInnen erfolgen. 
Vorlage der Klausurthemen: SCHUG § 37(2) Z1, VO § 9(1)
Bei Vorlage der Klausurthemenvorschläge ist vom Prüfer/von der Prüferin für jedes Prüfungsgebiet

1.ein Beurteilungsschema

2. eine nachvollziehbare Verteilung der Punkte auf die jeweilige   Themenstellung bezogen

in der Direktion vorzulegen.

Der/die Vorsitzende nimmt mit der Schule Kontakt auf und übernimmt diese Schemata aus der Direktion. 
Prüfungskommission: SchUG § 35

Siehe auch Handreichung „Abschließende Prüfungen“ des BM:BWK vom Feb. 2001, 1.Teil § 6,  Fußnote 8,9

Beurteilung: SchUG § 38

Abschließende Prüfung in der Fachschule: die praktische Klausur kann auch vor der schriftlichen Klausur absolviert werden. Der LSR setzt nur den Termin für den 1. Tag der Klausur fest.

Einsichtnahme in Prüfungsarbeiten durch die Kommission muss möglich sein, da Kommissionsmitglieder über die Note abstimmen.

Einsichtnahme in Prüfungsarbeiten durch den Vorsitzenden / die Vorsitzende mit der Direktion absprechen, Zeitfaktor bedenken, mit Augenmaß agieren. Dem/der  Vorsitzenden ist genügend Zeit einzuräumen.

Zur Einsichtnahme in die Klausurarbeiten durch den Vorsitzenden / die Vorsitzende sind folgende Beilagen vorzulegen:

· Approbierte Themen

· Prüfungsprotokoll

· Korrigierte Klausurarbeiten mit Beurteilungsschema, nachvollziehbarer Verteilung der Punkte gemäß Erwartungshorizont  und bei „Nicht Genügend“ verbaler Beurteilung   (das ist eine 
Stärken- Schwächenanalyse bezogen auf die individuelle Arbeit )

· Notenübersicht über Klausurarbeiten, Notendurchschnitt

· Jahresnotenübersicht

Zwischenkonferenz § 35 SchUG: stimmberechtigt sind:

Direktor/Direktorin,

Fachvorstand/Fachvorständin in FW und Kolleg, 

Klassenvorstand/Klassenvorständin,

klausurprüfende LehrerInnen,

mündliche PrüferInnen.

Auf Ersuchen der/des Vorsitzenden möge der Entwurf der Prüfungseinteilung für die mündlichen Prüfungen vorgelegt und mit dem/der Vorsitzenden besprochen werden.

Jeder Kandidat / jede Kandidatin hat seine/ihre individuelle Prüfungskommission, Beurteilung ist Konferenzbeschluss.

Ein Nicht genügend muss spätestens 1 Woche vor Beginn der mündlichen Prüfung nachweislich bekanntgegeben werden. Der/die  Vorsitzende nimmt Einsicht in die Klausuren, Statistiken, Beurteilungsschemata,

überprüft Notenanträge an der Schule und evaluiert als externer Fachmann / Fachfrau. Der/die Vorsitzende leitet diese Konferenz, ist aber nicht stimmberechtigt, entscheidet jedoch bei Abstimmung im Falle der Stimmengleichheit.

Notenanträge:

Mündliche Prüfungen: Beurteilung der einzelnen Prüfungsgebiete

begründeter Antrag des Prüfers / der Prüferin ausgehend vom Erwartungshorizont des Prüfers/ der Prüferin.

Sofortige Information an  den Vorsitzenden / die Vorsitzende bei drohendem Nicht genügend.

Prüfungszeit mit Augenmaß, bis gesicherte Beurteilung vorliegt.

Einsichtnahme in die Aufgabenstellungen der mündlichen Prüfung: nach Absprache mit dem/der Vorsitzenden. Exemplarische Einsicht, d.h.  1 oder 2 Beispiele zur Orientierung bei der Zwischenkonferenz, DirektorIn approbiert, frühere Anreise des/der Vorsitzenden möglich. 

SchUG § 37(2) Z2.

Aussetzen des Beschlusses der Prüfungskommission: 

Ein Beschluss kommt zustande,  wenn der/die  Vorsitzende den Argumenten der Kommission zustimmt. 

Wenn Mängel passieren, hat der/die Vorsitzende die Pflicht das Verfahren zu unterbrechen. Ein Jurist/eine Juristin des LSR soll erreichbar sein.

Interpretation des LSR (Mag. Loibl): ein Aussetzen eines Beschlusses ist möglich, Rücksprache umgehend mit LSR, mit der Bitte um Klärung des Sachverhaltes. Erforderlichenfalls Stellungnahme der Kommission + Stellungnahme des/der Vorsitzenden vorlegen. Weisung des LSR ist abzuwarten.

Dem Kandidaten / der Kandidatin wird kein Ergebnis bekanntgegeben, da die Konferenz zu keinem Beschluss gekommen ist. 

Jahresprüfung: SchUG § 36a (1) ....wenn ein Schüler / eine Schülerin in höchstens einem Pflichtgegenstand nicht oder mit Nicht genügend beurteilt wird. 

Rechtliche Klarstellung im 2. Schulrechtspaket 2005 zur Jahresprüfung:

RS 6/2006:

Künftig ist eine positive Beurteilung eines (der Jahresprüfung entsprechenden) Prüfungsgebietes in die Beurteilung der Jahresprüfung einzubeziehen, sodass diese unter Umständen insgesamt (auch bei negativem Prüfungsergebnis des verbleibenden Teils der Jahresprüfung) positiv beurteilt werden kann. Es gilt jedoch zu beachten, dass die negative Beurteilung eines (der Jahresprüfung entsprechenden) Prüfungsgebietes nicht in die Beurteilung der Jahresprüfung einbezogen werden darf.

Fallbeispiele  zum Haupttermin:

1) z.B: Englisch schriftlich bzw mündlich gewählt 

(R+D: Reife- u. Diplomprüfung; Jp: Jahresprüfung; z: Zusatz)

	R+D

schriftl.
	Jp.

schriftl.
	R+D

mündl.
	Jp

mündl.
	Konferenzbeschluss:


	1.weiterer Termin:

	-
	4
	5
	-
	R+D                 neg.

Jahreszeugnis pos.
	R+D  mündlich



	4
	-
	-
	5
	a)  R+D               pos.

    Jahreszeugnis pos.

b)  R+D               pos.

    Jahreszeugnis neg. 

    Gesamtbeurteilung:

    Nicht bestanden
	a)             -----

b)Jahresprüfung 

    mündlich

    SchUG §40(2)



	-
	5
	4
	-
	a) R+D                pos.

    Jahreszeugnis neg.

    Gesamtbeurteilung:

    Nicht bestanden

b) R+D                pos

    Jahreszeugnis pos.
	a)  Jahresprüfung

schriftlich und mündlich

b)              -----

	5
	-
	z/4
	-
	a) R+D                pos. 

    Jahreszeugnis pos.

b) R+D                neg

    Jahreszeugnis neg.    
	a)              -----

b)1) R+D schriftl

       (  pos: Jp mündl.

b)2) R+D schriftl.

       (  neg:  z/ mündl.




SchUG § 40 (2): positiv beurteilte Klausurarbeiten sind nicht zu wiederholen

Wiederholungsprüfung:

· 2 Nicht genügend               =
Verlust 1 Jahr.

· 1 Nicht genügend + 1 positive Prüfung
=  Verlust 1 Termin.



    Jahresprüfung im Rahmen der abschließenden Prüfung nicht unmittelbar im Anschluss an die Wiederholungsprüfung möglich,   d.h   (   erst zum 2. weiteren Termin


· 1 positive Prüfung + 1 Nicht angetreten  =  kein Terminverlust.

Antritt sofort mit 1 Jahresprüfung zum 1. weiteren Termin möglich, d.h   (   sofort im Anschluss an die Wiederholungsprüfung. Beratung liegt in der Kompetenz des Direktors / der Direktorin.

Siehe auch Handreichung „Abschließende Prüfungen“ des BM:BWK, Feb 2001, 

1.Teil  § 5,  Fußnote 6
Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung SchUG § 41(1):müssen abgelehnt werden, wenn es sich um Gegenstände handelt, die die Universitätsberechtigung nicht erweitern.

Siehe auch Handreichung „Abschließende Prüfungen“ des BM:BWK, Feb 2001,  

1.Teil  § 6, Fußnote 7 und  21

Prüfungszeugnisse SchUG § 39

Siehe auch Handreichung „Abschließende Prüfungen“ des BM:BWK, Feb 2001, 

1.Teil § 11,  Fußnote 20 und 22

Gerechtfertigte Verhinderung SchUG § 37 (6): selber Prüfungstermin nach Möglichkeit, LSR  ist in Kenntnis zu setzen. Der Klausurtermin kann im Einzelfall verschoben werden.

Achtung: Der „Prüfungstermin der Klausur“ endet mit der Konferenz (Zwischenkonferenz). 3-Wochenfrist für SchülerInnen  zwischen Klausur und mündlichen Prüfungen beachten  § 36(2) Z2. 

Der betroffene Kandidat / die betroffene Kandidatin kann bis zum Ende des mündlichen Prüfungstermins verschoben werden.

Mündliche Prüfungstermine sind     „von ..... bis.......“    verordnet.

Die Prüfung kann bei gerechtfertigter Verhinderung fortgesetzt werden, sofern es sich nicht um eine Kombination aus schriftlicher und mündlicher Prüfung handelt  § 37(6) Z2.

Beispiel:
RW oder Deutsch schriftlich versäumt, RW oder D mündlich gewählt ( keine Fortsetzung in RW oder D möglich.

Approbation der  nachträglichen schriftlichen Aufgabenstellung: Rücksprache mit LSI ob schriftliche Approbation noch möglich ist.



Vorgetäuschte Leistung, SchUG § 18 (4), § 37 (6):Fortsetzen in den übrigen Prüfungsgebieten zulässig, nicht jedoch im Prüfungsgebiet mit vorgetäuschter Leistung.

Siehe auch Handreichung „Abschließende Prüfungen“ des BM:BWK, Feb 2001,  

1.Teil § 11, Fußnote 18 

Folgende Vorgangsweise ist einzuhalten:

· Unerlaubtes Hilfsmittel abnehmen

· Vermerk in der Klausurarbeit an der Stelle, wo Abnahme erfolgt

· Vorfall im Protokoll vermerken

· Im Normalfall weiterarbeiten lassen

· Feststellen, ob Arbeit beurteilt werden kann (auch negativ)

Fallbeispiele:  
Beispiel 1: KandidatIn tritt zu einer Prüfung nicht an

	Haupttermin
	1.weiterer Termin
	2.weiterer Termin

	Schriftl.
	Mündl.
	Schriftl.
	Mündl.
	Schriftl.
	Mündl.

	D  neg
	Frz  pos
	X
	WGE/Jp.pos
	D
	

	RW  pos
	GUK pos
	
	
	
	

	E  pos
	ASP pos
	
	
	
	

	
	D/z neg
	
	
	
	

	
	WGE/Jp

Tritt nicht an = n.a.
	
	
	
	


Haupttermin: Kein Beschluss der Kommission, da die Prüfung nicht abgeschlossen ist.

Fortsetzung  WGE im 1. weiteren Termin: Beschluss der Kommission: Nicht bestanden.

D schriftl: Wiederholung im 2. weiteren Termin.

Beispiel 2: zwei negative Klausuren

	Haupttermin

	Schriftl.
	Mündl.

	RW pos
	Frz

	D  neg
	GUK

	E  neg
	ASP

	
	D/z

	
	E/z



Beispiel 3: drei negative Klausuren

	Haupttermin
	1.weiterer Termin

	Schriftl.
	Mündl.
	Schriftl.

	RW neg
	X
	RW

	D   neg
	
	D

	E...neg
	
	E


Beschluss: Nicht bestanden,  Wiederholung zum 1. weiteren Termin

Beispiel 4: bei Klausur „geschwindelt“, keine Beurteilung in RW.

	Haupttermin
	1. weiterer Termin
	2.weiterer Termin

	Schriftl.
	Mündl.
	Schriftl.
	Mündl.
	Schriftl.
	Mündl.

	RW geschwindelt
	F   pos
	A) RW pos
	X
	D
	

	D...neg
	GUK pos
	
	
	E
	

	E   neg
	ASP pos
	B) RW neg
	RW/z

Neg
	RW
	

	
	D/z neg
	
	
	D
	

	
	E/z.neg
	
	
	E
	


KandidatIn darf  laut § 37(5) mündlich im Haupttermin fortsetzen, kein Beschluss der Kommission im Haupttermin, da die Prüfung nicht abgeschlossen ist.  RW schriftl. 

zum 1. weiteren Termin.

Variante  A): RW 1.weiterer Termin. D + E  Wiederholung im 2. weiteren Termin

Variante  B): Wiederholung von allen drei schriftlichen Klausuren im 2. weiteren Termin. Positiv beurteilte mündliche Prüfungen vom Haupttermin behalten ihre Gültigkeit.

Behinderung, SchUG § 18(6): z.B Hörbehinderung: adäquate Form der Prüfung, nach individuellem Gebrechen, schulische und gesetzliche Freiräume nützen. Sinngemäßes Vorgehen wie in den letzten Jahren (bei Schularbeiten und Prüfungen). Beurteilung analog zur Handhabung der LBVO in den vorangegangenen Ausbildungsjahren.

Präsentation und Diskussion des  fachlichen Umfeldes: siehe Handreichung  des BM:BWK vom Feb 2006 (www.hum.at) bzw Handreichung des  BM:BWK vom Jänner 2007

Wiederholen von Teilprüfungen, SchUG § 40(1): höchstens 3 Mal 

(1 Haupttermin + 3 Wiederholungstermine), ohne Zeitbeschränkung.  SchUG § 40(3): innerhalb von 3 Jahren gemäß der Prüfungsordnung vom 1. Antritt, danach gilt die jeweils geltende Prüfungsordnung. Die Kommission ist nach Möglichkeit beizubehalten. Terminverlust lediglich bei unentschuldigtem Fernbleiben oder bei zu spätem Abmelden (autonome Terminfestlegung durch die Schule). Zulassung zur Prüfung nach Antrag des Kandidaten / der Kandidatin  SchUG § 36 a (3)

Ehrenkodex der Vorsitzenden und der DirektorInnen 
· Für die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben sorgen

· Schaffung eines förderlichen Klimas

· Ordnungsgemäße formale Durchführung der Prüfung sicherstellen

· Rechtzeitige Kontaktaufnahme zwischen Vorsitzendem/Vorsitzender und DirektorIn bezüglich Terminkoordination für abschließende Prüfung
· Feststellung der Gesamtbeurteilung ist Sache des/der Vorsitzenden  (bestanden, guter Erfolg, .... ) § 38 (3) SchUG.

· Wertschätzender Umgang zwischen allen am Prüfungsgeschehen Beteiligten
Bezug zu QIBB, Leitbild und Matrix:


Qualitätsfeld Lehren und Lernen 


hum: 


1.6. Transparenz der Lernziele und 


Leistungsbeurteilung


BA: 


1.5. Qualitätsvollen Unterricht sichern 


1.5.1. Unterricht sorgfältig planen


1.5.4. Transparente Leistungsbeurteilung garantieren


Qualitätsfeld Leitung und Qualitätsmanagement


hum: 


2.1. Verantwortungsvolle und kompetente Führung der Organisation


BA:


2.2. Schulleitung verantwortungsvoll und kompetent gestalten
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